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Die neue „Arbeitsvertragsordnung“ (AVO) in der Erzdiözese Freiburg  
kommt zum 1.November 2008   

 
-INFO 9– Die Überleitung ins neue System 

 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen 
 
 
Bitte beachten Sie dabei, dass hier nur die Grundregelung steht, bitte bei Bedarf immer 
im Tariftext nachlesen! Hier kann nur ein allgemeiner Überblick gegeben werden, der Be-
sonderheiten jeder Art nicht berücksichtigt. Für derlei Fragen bitte ich die für das Spät-
jahr geplanten Informationsveranstaltungen abzuwarten 
Der Ordnungstext ist auf der Homepage http://diag-mav-freiburg.de/bistumskoda/koda.htm  
unter „Aktuell“ zu finden.  
 
 

 
1) Die wichtigste Aussage vorab: Durch die Überleitung selbst wird für die Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter keine Veränderung im bisherigen Bruttogehalt entstehen. 
 

2) Die Überleitung der am 31.10.2008 schon und am 1.11.2008 ohne Unterbrechung des 
Beschäftigungsverhältnisses noch Beschäftigten wird wie folgt geregelt: 
 

3) Durch Beschluss der KODA wurde jede jetzt bestehende Vergütungsgruppe einer Ent-
geltgruppe des neuen Systems zugeordnet. (siehe Rückseite) 
 

4) Wenn dies geschehen ist, wird ein sog. „Vergleichsentgelt“ gebildet. Diese besteht aus 
der bisherigen „Grundvergütung“, der bisherigen „tariflichen Zulage“ und dem bisherigen 
„Ledigen“ bzw. „Verheirateten“- Ortszuschlag. Dieser Betrag ist das „Vergleichsentgelt“, 
welches künftig wieder auftaucht. (siehe Beispiel Rückseite). Zunächst in der neuen Ta-
belle bei der zutreffenden Entgeltgruppe als „Zwischenstufe“ dort, wo es betragsmäßig 
hinpasst. Nach 2 Jahren kommen alle Beschäftigten in die nächst höhere Stufe. (Wenn 
jemand jenseits der letzten Stufe der EG kommt, bleibt er auf Dauer dort. Diese Beträge 
steigen mit den jeweils allgemeinen Vergütungserhöhungen) 
 

5) Ein „Kinderzuschlag“ oder „Vergütungsgruppenzulage“ oder sonstige „Zulagen“ werden 
als „Besitzstandszulagen weiter gezahlt, so lange sie nach bisherigem Recht zu zahlen 
gewesen wären. 
 

6) Positiv kommt hinzu, dass mit dem Umstellungstag die allgemeine Vergütungserhöhung 
um 2,9 % vollzogen wird, so dass deswegen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am 
1.11.2008 ein entsprechend höheres Gehalt haben werden. 
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Überleitung konkret
Der Weg zur neuen Einstufung

Grundvergütung 1.430,12 €      
Allg. Zulage 114,60 €         
Ortszuschl. (ohne 
Kind) 575,03 €         

2.119,75 €      

Kinderanteil 181,14 €         
Brutto 2.300,89 €   

Sekretärin
37 Jahre, verheiratet, 2 Kinder, vollbeschäftigt

Vergütungsgr VII
(aufgestiegen aus VIII) in Entgeltgruppe 5

September 2005  Oktober 2005

Überleitung 

} 2.119,75 € 
Vergleichsentgelt 

 
 

...
1.9951.9401.8801.8001.7501.5753
2.0812.0401.9701.9001.7801.6024
2.1852.1352.0651.9701.8751.6885
2.2852.2202.1552.0601.9601.7646
2.3752.3052.2302.1302.0001.8007

...

Stufe 6
n. 5 J. in St. 5

Stufe 5
n. 4 J. in St.  4

Stufe 4
n. 3 J. in St. 3

Stufe 3 
n. 2 J. in St. 2

Stufe 2
n. 1 J.  in  St. 1

Stufe 1

EntwicklungsstufenGrundentgeltEG

Entgeltgruppe 5

2.119,75 € Vergleichsentgelt 

Entgeltgruppe 5

Individuelle Zwischenstufe 4+

Überleitung konkret
Der Weg zur neuen Einstufung

 
 
 
 
 
 
 
 

Überleitung vorhandene Beschäftigte in die 
neue Arbeitsvertragsordnung (AVO) Freiburg

Entgeltgruppen/Vergütungsgruppen

X*
IXb* X IXb*

IXa* IXb VIII

2.493

32
1.820

VIII*
VII*

1.940 2.185

95
2.285

6
2.980

8

IXb IXa

*Beschäftigte, die ihren Aufstieg am Stichtag 1. November 2008 noch nicht absolviert haben 
(in E3 bis E9 ist die 50 %-Klausel zu beachten!)

VII*
VIb* VIbVIIVII VcVc*

Vb*Vc Vb Vb*
IVb*VIII

VII VIb Vb

Stufe
4

2.730

         

Überleitung vorhandene Beschäftigte in die 
neue Arbeitsvertragsordnung (AVO) Freiburg

Entgeltgruppen/Vergütungsgruppen

VbIVb IVb*
IVa* IVb IVa

4.360

109
2.980

IVa*
III*

3.380 4.000

15
Ü

12
4.090

13 14

IVb IVa

*Beschäftigte, die ihren Aufstieg am Stichtag 1. November 2008 noch nicht absolviert haben 
(in E3 bis E9 ist die 50 %-Klausel zu beachten!)

III*
IIa* IIaIIIIII IbIIaIIa*

Ib* Ia IIVa
III IIa Ib

15
4.780

11
3.635
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